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Bedarfsplan Stadt Usingen nach §30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch 
(HKJGB) als Zuwendungsvoraussetzung im Jahr 2024 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bedarfsplan der Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Stadt Usingen ist nach §30 Abs. 1 des HKJGB gehalten eine jährliche Bedarfsplanung für Kinder unter 3 
Jahren zu erstellen. Diese dient als Voraussetzung für die Zuweisung von Landesmitteln. Darüber hinaus 
möchte der Hochtaunuskreis als Aufsichtsbehörde ebenfalls eine Planung der Plätze für Kinder über 3 Jah-
ren. 
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